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V

Konzernsteuerpolitik hat in den letzten Jahren weltweit das Interesse der Öffentlichkeit 
auf sich gezogen. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht investigative Journalisten 
und Organisationen die Steuerpolitik international agierender Konzerne untersuchen und 
veröffentlichen. Die Finanzorganisation multinationaler Unternehmen steht somit nicht 
nur vor der Herausforderung, steuerliche Sachverhalte gegenüber den jeweiligen Finanz-
verwaltungen zu verteidigen, sondern vielmehr die Konzerne vor Reputationsschäden zu 
schützen. Dort, wo die Grenzen zwischen Legalität und Legitimität ausgereizt werden, 
gilt ein besonderes öffentliches Interesse. Die Gefahr derart öffentlich geführter Dis-
kussionen ist die Pauschalierung und somit das Risiko – trotz einer seriösen Konzern-
steuerpolitik – mit in den Strudel der Diskussionen gezogen zu werden. Umso wichtiger 
erscheint es, die Rahmenbedingungen und die Parameter einer Konzernsteuerstrategie zu 
verstehen, um diese beurteilen zu können.

Basierend auf den G-20-Beschlüssen in St. Petersburg im Jahr 2012 hat die OECD 
Empfehlungen im Rahmen der sog. BEPS-Aktionspunkte verabschiedet, die nun 
über die verschiedenen Handlungsebenen (nationales Recht, Völkerrecht, EU-Recht) 
umgesetzt werden sollen. Martin Kreienbaum, Leiter der Unterabteilung für interna-
tionales Steuerrecht des Bundesministerium für Finanzen, beschrieb auf dem 4. BMF-
Symposium zur internationalen Steuerpolitik am 27. November 2015 die Umsetzung des 
BEPS-Aktionsplans wie folgt: „Auf die Globalisierung der Wirtschaft folgt nun die Glo-
balisierung der steuerpolitischen Entscheidungen mit einer Globalisierung der Steuerver-
waltungen als nächstem Schritt.“ Kernziele der BEPS-Aktionspunkte sind die Schaffung 
von internationaler Abstimmung, um beispielsweise weiße Einkünfte zu vermeiden, die 
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Erfüllung von Substanzanforderungen sowie eine erhöhte Transparenz, beispielsweise 
durch Informationssautausch zwischen den Finanzverwaltungen.

Vorboten des BEPS-Aktionsplans waren nach Einführung der Verrechnungspreisdo-
kumentationsvorschriften im Jahr 2003 sowie anschließend die international erstmali-
gen gesetzlichen Regelungen zur Funktionsverlagerung. Auch dieser Weg hin zum neu 
gefassten § 1 Abs. 3 AStG im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 war 
geprägt von der öffentlichen Vermutung, dass Umstrukturierungen in Konzernen vielfach 
steuerlich getrieben sind. Die OECD ergänzte in Folge einer international intensiven Aus-
einandersetzung zum Thema Funktionsverlagerung die OECD-Verrechnungspreisrichtli-
nien um das Kap. 5 „Business Restructuring“. In beiden Regelungen stehen im Fokus der 
Betrachtung die Fragen nach der definitorischen Abgrenzung der Begriffe „Funktionsver-
lagerung“ bzw. „Business Restructuring“, der Anwendung des hypothetischen Fremdver-
gleichs sowie in der Folge die Bewertung etwaiger steuerlicher Ausgleichszahlungen. In 
der Praxis hat sich mittlerweile erwiesen, dass sich die steuerlichen Konsequenzen von 
konzerninternen Umstrukturierungen zunehmend investitionshemmend auswirken. Es 
muss jedoch auch von der Finanzverwaltung, den Gesetzgebern und Steuerorganisati-
onen sowie der OECD in Betracht gezogen werden, dass Konzerne im Kontext perma-
nent veränderter Rahmenbedingungen, wie z. B. gegenwärtig die digitale Revolution, 
und der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit gezwungen sind, sich immer wieder neu zu 
erfinden und somit bestehende Strukturen in Fragen zu stellen. Nicht nur sondern ins-
besondere auch in Deutschland wird das Thema „Vorliegen einer Funktionsverlagerung“ 
in laufenden Betriebsprüfungen verstärkt – auch teilweise aggressiv – aufgegriffen. In 
vielen Fällen werden pauschalierte Vermutungen bei Veränderungen von konzerninternen 
Wertschöpfungsketten angestellt, ohne dass weder eine eingehende betriebswirtschaft-
liche Untersuchung noch eine ausreichende Auseinandersetzung mit dem vorhandenen 
steuerlichen Regelungswerk vorgenommen wird. Sowohl durch die bestehende Betriebs-
prüfungspraxis als auch durch die Umsetzung der OECD-Maßnahmen zu BEPS ist mit 
einer erheblichen Zunahme an Doppelbesteuerungen im Kontext von konzerninternen 
Umstrukturierungen und der hiermit verbundenen Anwendung der Regelungen zur Funk-
tionsverlagerung zu rechnen.

Im vorliegenden Handbuch „Funktionsverlagerung und Verrechnungspreise“ haben 
sich interdisziplinär erfahrene und mit der Praxis verbundene Verrechnungspreisexperten, 
Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Industrievertreter und Vertreter der Finanzverwaltung 
mit dem Themenkomplex „Funktionsverlagerung“ befasst und systematisch die betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen, die steuerlichen und rechtlichen Regelungen, Bewertungsas-
pekte sowie die hiermit verbundenen Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen analysiert. 
In den Kapiteln setzen sich die Autoren kritisch mit den Fragen auseinander, wann eine 
Funktionsverlagerung vorliegt und welche steuerlichen Konsequenzen hieraus erwachsen. 
Es wurde bewusst eine praxisbezogene Darstellung gewählt, in der auch Erfahrungen und 
Implikationen zu Wort kommen. Am Ende des Handbuches geben Entscheidungsträger aus 
verschiedenen Industrien sowie Vertreter der Finanzverwaltung Einschätzungen und Erfah-
rungen im praktischen Umgang mit dem Thema Funktionsverlagerung.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_5
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Insofern ist das Ziel dieses Praxishandbuchs, den Leser umfassend interdisziplinär zu 
Fragestellungen im Kontext von Funktionsverlagerungen zu informieren, bei konzerninter-
nen Umstrukturierungen Handlungsoptionen aufzuzeigen sowie aus der betriebswirtschaft-
lichen, der steuerlichen und rechtlichen Sichtweise zu begleiten. Es ist unvermeidlich im 
Publikationsprozess einem Zeitpunkt zu definieren, nachdem keine Änderungen in Rechts-
sprechung und Gesetzesentwicklung mehr berücksichtigt werden können. Diese 1. Auflage 
reklamiert als Redaktionsschluss den 01.06.2016. Der Aufbau und die Inhalte dieser Publi-
kation sind in Anlehnung an die von Konfuzius formulierte Weisheit „Zu wissen, was man 
weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen.“ ausgerichtet.

Das vorliegende Buch wäre ohne die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Springer 
Verlag, insbesondere ohne die Unterstützung von Herrn Andreas Funk, Frau Anna Pie-
tras und Frau Sylvia Meier, nicht zustande gekommen. Besonderer Dank gilt den Unter-
nehmensvertretern sowie der Finanzverwaltung für ihre Bereitschaft und ihre Zeit, den 
Fokus dieses Handbuchs im Rahmen von Interviews zu reflektieren. Zu nennen sind hier 
Frau Dr. Menninger, Herr Dr. Bremer, Herr Dr. Lagarden, Herr Kuckhoff und Herr Nau-
mann. Des Weiteren möchten wir uns ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen 
Dr. Michèle Weynandt, Dr. Katharina Crössmann, Angelina Schulmeister, Regina Götz, 
Daniela Griese sowie dem Deloitte-Marketing-Team für die sehr konstruktive und kriti-
sche Unterstützung bedanken, die einen effizienten Umsetzungsprozess dieses Handbu-
ches ermöglicht haben.

Für Anregungen und Hinweise sind wir dankbar. Wir freuen uns auf einen spannen-
den Austausch und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Hamburg, Deutschland  
München, Deutschland  
Frankfurt/Main, Deutschland  
Juni 2016	

Björn Heidecke
Richard Schmidtke

Jobst Wilmanns
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Leitfragen dieses Kapitels:

•	 Welche Verrechnungspreisthemen können bei Umstrukturierungen relevant sein?
•	 An welcher Stelle ergeben sich bei Umstrukturierungen Schnittstellen zur Funktions-

verlagerung?
•	 Welche weiteren steuerlichen Themen können damit verbunden sein?
•	 Wo finde ich in dem vorliegenden Buch weitergehende Informationen zu den einzel-

nen Themen?

1.1	� Einleitung

„Für den Begriff der Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit gibt es keine gesetzlich 
verankerte oder allgemein anerkannte Definition.“1 Da nichts beständiger ist als der 
Wandel, sind multinationale Unternehmen gezwungen, laufend Umstrukturierungen vor-
zunehmen. Steuerlich löst die Umstrukturierung einer Geschäftstätigkeit für sich alleine 

1Vgl. Tz. 9.1 OECD-Verrechnungspreisleitlinien.
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2 B. Heidecke und H. Schenkelberg

keine Rechtsfolgen aus. Erst die Durchführung einzelner Maßnahmen im Rahmen einer 
Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit, beispielsweise die Neugründung einer Gesell-
schaft, der Verkauf von Wirtschaftsgütern oder auch die Entlassung von Arbeitnehmern, 
kann zu bestimmten Rechtsfolgen führen. Da diese Maßnahmen – und nicht die 
Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit an sich – ursächlich für die Rechtsfolgen sind, 
wird im Allgemeinen keine Definition des Tatbestandsmerkmals „Umstrukturierung der 
Geschäftstätigkeit“ benötigt. Im Bereich der Verrechnungspreise sah der deutsche 
Gesetzgeber allerdings eine Notwendigkeit, eine Umstrukturierung der Geschäftstätig-
keit basierend auf den Tatbestandsmerkmalen der sog. Funktionsverlagerung zu konkre-
tisieren, um mithilfe von gesetzlichen Regelungen angemessene Verrechnungspreise zu 
bestimmen (vgl. Gesetzesbegründung Unternehmenssteuerreform 2008).2

Dieses Buch gibt einen Überblick über die wesentlichen, praxisrelevanten Themen 
im Bereich der Verrechnungspreise unter Berücksichtigung von Industriespezifika für 
Umstrukturierungen der Geschäftstätigkeit. Der Leser wird mit den relevanten Bewer-
tungsgrundlagen vertraut gemacht, wobei die Frage, wie eine Funktionsverlagerung 
identifiziert und bewertet werden kann, einen Kernaspekt des Buchs darstellt. Darü-
ber hinaus werden Dokumentationsanforderungen thematisiert und Schnittstellen zur 
Umsatzsteuer, zu Bewertungen für bilanzielle Zwecke und zur gesellschaftsrechtlichen 
Grundlage von Umstrukturierungen ausgeführt. Die Darstellung von aktuellen Diskus-
sionen auf OECD-Ebene zum Thema „Gewinnverschiebung“ und „BEPS“ ist in einem 
aktuellen Praxisbuch geboten und daher auch hier aufgenommen.

1.2	� Verrechnungspreisthemen bei Umstrukturierungen

Tz. 9.1 der OECD-Verrechnungspreisleitlinien definiert eine Umstrukturierung der 
Geschäftstätigkeit als eine grenzüberschreitende Verlagerung von Funktionen, Wirtschafts-
gütern und/oder Risiken eines multinationalen Unternehmens. Diese Umstrukturierung 
der Geschäftstätigkeit führt regelmäßig zu einer veränderten Gewinnverteilung innerhalb 
des Konzerns. Die durchgeführten Funktionen, die getragenen Risiken und die eingesetz-
ten Wirtschaftsgüter bestimmen die unter dem Fremdvergleichsgrundsatz zu erzielenden 

2Vgl. Für eine tiefgehende Beschäftigung mit den Grundlagen der Verrechnungspreise einschließ-
lich Dokumentationspflichten und einigen Spezialthemen sei auf Renz & Wilmanns (2013) sowie 
Dawid & Dorner (2013) verwiesen. Bittner & Heidecke (2013) liefern in einem Kurzbeitrag einen 
kondensierten Überblick zu den Grundlagen des Transfer Pricing einschließlich von Rechtsgrund-
lagen. Sie erläutern zudem anhand eines Zahlenbeispiels die einzelnen Methoden einschließlich 
der Vor- und Nachteile sowie typischer Anwendungsgebiete. Heidecke, et al. (2015a, 2015b) 
ergänzen mit einer Fallstudie nebst Lösungsskizze. Wassermeyer & Baumhoff (2014), Vögele, 
et al. (2015) und Kroppen (2016) kommentieren die Gesetzesnormen, Richtlinien und Verwal-
tungsanweisungen sowie den internationalen Kontext. Darüber hinaus stellen sie einen rechtlichen 
Schwerpunkt einzelner Verrechnungspreisthemen heraus.
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Gewinne, da diese Vergleichskriterien entscheidend für die Bestimmung der Vergleich-
stransaktionen sind. Regelmäßig kann auf dem Markt beobachtet werden, dass mehr 
durchgeführte Funktionen, mehr getragene Risiken und mehr eingesetzte Wirtschaftsgüter 
zu höheren erwarteten Gewinnen führen. Werden Funktionen, Risiken und Wirtschaftsgü-
ter in einer anderen Jurisdiktion übernommen bzw. eingesetzt, so ist es folgerichtig, dass 
das Besteuerungsrecht an den Gewinnen der Funktionen, Risiken und Wirtschaftsgüter 
der anderen Jurisdiktion zufällt. Fraglich ist allerdings, ob für die Umstrukturierung der 
Geschäftstätigkeit Liefer- oder Leistungsbeziehungen zwischen den verbundenen Parteien 
eingegangen, geändert oder beendet werden, die fremdüblich zu vergüten sind.

Die Abb. 1.1 stellt mögliche Verrechnungspreisthemen in einem idealtypischen Zeit-
verlauf ausgehend von einer Umstrukturierung dar.

Durch Umstrukturierung können sich regelmäßig unmittelbar Bewertungsnotwendig-
keiten ausgehend von der Übertragungen oder Überlassung von (immateriellen) Wirt-
schaftsgütern ergeben. Weiterhin sind (konzerninterne) Finanzierungsaspekte sowie 
Veränderungen in der Arbeitnehmerschaft oftmals unmittelbar an die Umstrukturierung 
gebunden. Beispielsweise erfordern Umstrukturierungen regelmäßig Mitarbeiterentsen-
dungen in Anlaufphasen oder, dass Mitarbeiter bei einer anderen Konzerngesellschaft 
langfristig tätig werden und deshalb bei dieser Gesellschaft einen neuen Arbeitsvertrag 
erhalten. Im Bereich der Finanzierung kann es notwendig sein, eine im Zuge der Umstruk-
turierung neu gegründete Konzerngesellschaft mit Darlehen auszustatten, was zu konzern-
internen Zinsverrechnungen oder der Vergabe von Garantien im Konzern führen kann.

Zeitlich nachgelagert ergibt sich möglicherweise eine Neukonzeption oder Anpas-
sung der Verrechnungspreisrichtlinien im Konzern, einschließlich deren Implementie-
rung. Darüber hinaus sind regelmäßig umfangreiche Dokumentationsanforderungen für 
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Abb. 1.1   Verrechnungspreise bei Umstrukturierungen. (Quelle: Eigene Darstellung)
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Verrechnungspreiszwecke zu erfüllen. Auch wenn diese Erfordernisse der Umstruktu-
rierung oftmals nachgelagert sind, ist es ratsam, diese Aspekte und die möglichen finan-
ziellen und steuerlichen Folgen bereits im Entscheidungsprozess zur Umstrukturierung 
abzubilden. Mit den verrechnungspreisspezifischen Themen stehen allgemeine steuerliche 
Implikationen in Wechselwirkung. Der folgende Abschnitt enthält weitere Ausführungen 
zu den möglichen Verrechnungspreisthemen sowie einen Überblick über mögliche steuer-
liche Themen und bietet gleichermaßen Verweise auf die weiteren Kapitel.

1.2.1	� Verrechnungspreisthemen

1.2.1.1 � Bewertungsnotwendigkeiten
Ein zentrales Moment und sicher auch eines der am intensivsten diskutierten Themen 
sind die im Rahmen von Umstrukturierungen erforderlichen Bewertungen. Hierbei sind 
sowohl Einzelbewertungen von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen 
wie Lagerbestände, Maschinen, Kundenstämme oder Patente als auch Bewertungen von 
sog. Transferpaketen denkbar.3

Eine Transferpaketbewertung ist insbesondere bei einer sog. Funktionsverlagerung 
angezeigt. Eine Funktionsverlagerung liegt vor, wenn ein Unternehmen (verlagerndes 
Unternehmen) einem anderen, nahestehenden Unternehmen (übernehmendes Unterneh-
men) Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile sowie die damit verbundenen Chancen und 
Risiken überträgt oder zur Nutzung überlässt, damit das übernehmende Unternehmen 
eine Funktion ausüben kann, die bisher von dem verlagernden Unternehmen ausgeübt 
worden ist, und dadurch die Ausübung der betreffenden Funktion durch das verlagernde 
Unternehmen eingeschränkt wird, § 1 Abs. 3 S. 9 AStG i. V. m. § 1 Abs. 2 FVerlV.

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Umstrukturierung den Tatbestand der 
Funktionsverlagerung erfüllt, ist zentraler Gegenstand von Kap. 4. Im Vorgriff auf Kap. 4 
fasst die Abb. 1.2 die Tatbestandsmerkmale einer Funktionsverlagerung gemäß § 1 Abs. 
3 S. 9 AStG i. V. m. § 1 Abs. 2 FVerlV zusammen und bietet dem Leser somit einen ers-
ten Überblick. Abhängig von der rechtlichen Ausgestaltung der Umstrukturierungen und 
der Würdigung mit Blick auf die Frage, ob eine Funktionsverlagerung vorliegt, sind ent-
weder Einzelbewertungen oder Transferpaketbewertungen vorzunehmen.

Wenn alle in Abb. 1.2 dargestellten Tatbestandsmerkmale kumulativ erfüllt sind und 
damit eine Funktionsverlagerung dem Grund nach vorliegt, ist im nächsten Schritt die 
geeignete Verrechnungspreismethode für die Bewertung des entsprechenden Transferpa-

3Ein Transferpaket besteht aus einer Funktion und den mit dieser Funktion zusammenhängenden 
Chancen und Risiken sowie den Wirtschaftsgütern und Vorteilen, die das verlagernde Unterneh-
men dem übernehmenden Unternehmen zusammen mit der Funktion überträgt oder zur Nutzung 
überlässt, und den in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen, § 1 Abs. 3 FVerlV.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_4
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_4
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kets zu identifizieren und der Wert der Höhe nach zu bestimmen. Abb. 1.3 fasst die sich 
ergebenden Bewertungsnotwendigkeiten zusammen. Ausgehend von der Anwendung 
der Preisvergleichsmethode (§ 1 Abs. 3 S. 9 i. V. m. S. 5 i. V. m. S. 1 AStG) über Einzel-
bewertungen infolge von Escapeklauseln (§ 1 Abs. 3 S. 10 AStG) ist zumeist der hypo-
thetische Fremdvergleich gemäß § 1 Abs. 3 S. 5 ff. AStG anzuwenden. Dieser ermittelt 
den Mindestpreis des verlagernden Unternehmens und die maximale Zahlungsbereit-
schaft des aufnehmenden Unternehmens. Ein Wert innerhalb dieser Bandbreite ist der 
anzuwendende Verrechnungspreis für das übertragene Transferpaket. Für eine detaillierte 
Beschreibung der Tatbestandsmerkmale mit Blick auf die Methodenwahl sei auf Kap. 4 
verwiesen. Details zur Bewertung finden sich in Kap. 6. Weitere Methoden im Bereich 
der Einzelbewertung, wie die Bewertung von Kundenstämmen sowie Methoden zur 

Analyse Funktionsverlagerung dem Grunde nach – Tatbestandsmerkmale gemäß § 1 Abs. 2 FVerlV 

Bei der Verlagerung durch das verlagernde Unternehmen 
handelt es sich um eine Geschäftsbeziehung zum 
Ausland mit dem übernehmenden Unternehmen als einer 
nahestehenden Person. 

§ 1 Abs. 3 AStG i. V. m. § 1 Abs. 2 FVerlV  

Das verlagernde Unternehmen überträgt dem 
übernehmenden Unternehmen Wirtschaftsgüter und
sonstige Vorteile sowie die damit verbundenen Chancen 
und Risiken, oder überlässt diese zur Nutzung.  

§ 1 Abs. 2 FVerlV 

Erfüllt 
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oder
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Nicht erfüllt 
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Funktion ausüben, die bisher von dem übertragenden 
Unternehmen ausgeübt worden ist. 
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Die Ausübung der betreffenden Funktion beim 
verlagernden Unternehmen wird dadurch eingeschränkt. 
§ 1 Abs. 2 FVerlV 

Erfüllt 

Erfüllt 

Erfüllt 

Nicht erfüllt 

Nicht erfüllt 

Nicht erfüllt 

Abb. 1.2   Funktionsverlagerung dem Grunde nach. (Quelle: Eigene Darstellung)

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_4
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_6


6 B. Heidecke und H. Schenkelberg

Verprobung, beispielsweise über sog. Multiples, sind in Kap. 9 und Kap. 10 ausgeführt. 
In Kap. 12 finden sich zudem Ausführungen zu weiteren Bewertungsmöglichkeiten für 
bilanzielle Zwecke sowie Diskussionen zu Wechselwirkungen zwischen Bewertungen 
für steuerliche bzw. bilanzielle Zwecke.

1.2.1.2 � Finanzierungsthemen
Bedingt durch Umstrukturierungen ergeben sich häufig kurz- und langfristige Finanzie-
rungsnotwendigkeiten. Dies kann beispielsweise die Ausstattung einer im Rahmen der 
Umstrukturierung neu gegründeten Gesellschaft mit langfristigen Konzerndarlehen sein, 
die fremdüblich zu bepreisen sind. Gerade in der Gründungsphase können auch kurzfris-
tige Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit benötigt werden. Zudem können sich 
Anpassungsnotwendigkeiten bei bestehenden Cash-Pool-Systemen ergeben.

Im Fall von (sowohl kurz- als auch langfristigen) innerbetrieblichen Darlehen ist der 
entsprechende Zinssatz grundsätzlich gemäß des Fremdvergleichsprinzips zu bestimmen 
(vgl. Abs. 4 BMF-Schreiben vom 23.2.1983). Hierbei sind alle Umstände des Einzelfalls 
zu berücksichtigen, insbesondere die Kredithöhe und Laufzeit, die Art und der Zweck 
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Abb. 1.3   Funktionsverlagerung der Höhe nach. (Quelle: Eigene Darstellung)

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_9
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des Kredites, Sicherheiten und Kreditwürdigkeit des Schuldners, die Kreditwährung, die 
Wechselkursrisiken bzw. Wechselkurschancen und etwaige Kurssicherungskosten, bei 
durchgeleiteten Krediten die Refinanzierungskosten sowie sonstige Umstände der Kre-
ditgewährung.

Bei Cash-Pool-Systemen ist die Vergütung des Cash-Pools-Betreibers grundsätzlich 
nach Maßgabe der von ihm ausgeübten Funktionen und übernommenen Risiken und ein-
gesetzten Wirtschaftsgütern zu bestimmen (vgl. BMF-Schreiben vom 12.04.2005, Tz. 
3.4.10.2 zu Funktions- und Risikoanalysen). So können, je nach Funktions- und Risi-
koprofils des Cash-Pools-Betreibers, die entsprechenden Soll- und Haben-Zinssätze so 
ausgestaltet sein, dass dem Cash-Pool-Betreiber der gesamte Residualgewinn, ein ange-
messener Gewinnanteil oder auch nur ein Routinegewinn für administrative Leistungen 
zusteht. Gerade im Fall von Umstrukturierungen ist demnach genau zu prüfen, ob es 
durch die Reorganisation möglicherweise zu einer Anpassung der jeweiligen Funktions- 
und Risikoprofile der Cash-Pool-Teilnehmer kommt, und daher ggf. die Zinssätze ent-
sprechend zu adjustieren sind.

1.2.1.3 � Mitarbeiterbezogene Aspekte
Oftmals ergeben sich durch umstrukturierungsinduzierte Veränderungen in der Arbeit-
nehmerschaft notwendige Anpassungen von konzerninternen Verrechnungen. Aus 
Verrechnungspreissicht ist hierbei zwischen mit Umstrukturierungen einhergehenden 
Mitarbeiterversetzungen, Personalentsendungen und durch bestimmte Mitarbeiter einer 
der Transaktionspartner erbrachten Dienstleistungen zu unterscheiden. Während es 
im Rahmen von Mitarbeiterversetzungen zu einem permanenten Übergang von Mitar-
beitern auf eine andere Gruppengesellschaft kommen kann, beispielsweise durch einen 
Wechsel von Mitarbeitern auf Management-Ebene zu einer im Rahmen der Umstruktu-
rierung neu gegründeten Prinzipal-Gesellschaft, werden im Rahmen einer Personalent-
sendung die entsprechenden Arbeitnehmer nur für eine befristete Zeit in einer anderen 
Konzerngesellschaft tätig, beispielsweise in der Anlaufphase nach einer Umstrukturie-
rung. Demgegenüber bleiben Mitarbeiter, welche für eine andere Konzerngesellschaft 
Dienstleistungen erbringen, grundsätzlich bei ihrer Konzerngesellschaft beschäftigt und 
sind wenn überhaupt nur kurzfristig im Rahmen ihrer Dienstleistungserbringung bei dem 
dienstleistungsempfangenen Unternehmen tätig.

Mit Hinblick auf Mitarbeiterversetzungen und damit einhergehenden Veränderun-
gen der Mitarbeiterschaft, beispielsweise in dem Fall, in dem ein Strategieträger zu 
einer Routinegesellschaft abgeschmolzen wird und sich damit das Funktions- und Risi-
koprofil der jeweiligen Gesellschaften ändert, kann es ggf. zu notwendigen Anpassun-
gen in der Vergütungsstruktur der Mitarbeiter – sowohl des Strategieträgers als auch der 
Routinegesellschaft – kommen. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob eine umsatz-
abhängige Vergütung z. B. des Vorstandes der Gesellschaft angesichts des geänderten 
Funktions- und Risikoprofils der Gesellschaft noch angemessen und praktikabel ist. Unter 
Umständen erfordert ein angepasstes Verrechnungspreissystem die Anpassung des Vergü-
tungssystems ausgehend von inneren Kontrollgrößen oder einer zusätzlichen Berechnung 
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basierend auf internen Kontrollgrößen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beach-
ten, dass in Bezug auf die Vergütungsstruktur von Mitarbeitern ggf. auch auf Faktoren 
abzustellen ist, die unabhängig vom Funktions- und Risikoprofil der Gesellschaft sind. 
So sollte die Vergütungsstruktur beispielsweise dazu dienen, Anreize zu setzen und die 
Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu stärken, sodass eine Erfolgs-
komponente in Abhängigkeit von der Konzernprofitabilität auch bei einem geänderten 
Funktions- und Risikoprofil der Gesellschaft noch sinnvoll sein kann.

Werden Mitarbeiter in Folge einer Umstrukturierung für eine befristete Zeit in eine 
andere Konzerngesellschaft entsendet, so sind aus Verrechnungspreissicht in diesem 
Zusammenhang die Kosten sachgerecht aufzuteilen. Basierend auf dem BMF-Schreiben 
vom 09.11.2001 zur Arbeitnehmerentsendung ist hier zunächst zu fragen, welche der 
beteiligten Unternehmen dem Grunde nach ein Interesse an der Entsendung haben – das 
aufnehmende oder das entsendende Unternehmen. Im zweiten Schritt ist zu analysie-
ren, welcher Betrag als Ausgleichszahlung der Höhe nach angemessen ist. Beispiele für 
einem aufwandsbasierten Ansatz sind u. a. das Grundgehalt, Auslandszulagen, Umzugs- 
und Reisebeihilfen aber auch übernommene Steuern und Zuführungen zu Pensionsrück-
stellungen (vgl. Tz. 2.3 BMF-Schreiben vom 09.11.2001). Gewinnaufschläge auf die 
Kosten im Fall von Personalentsendungen sind nicht zulässig (Tz. 2.3 BMF-Schreiben 
vom 09.11.2001). Im Kontext der Mitarbeiterentsendung ergeben sich neben den oben 
genannten Verrechnungspreisimplikationen ferner unmittelbar lohnsteuerliche Themen 
und Aspekte der Sozialversicherung, die Beachtung finden müssen.

Im Rahmen von Umstrukturierungen kommt es regelmäßig zu einer zusätzlichen 
Dienstleistungserbringung im Konzern, beispielsweise wenn ein zu einer Routinegesell-
schaft abgeschmolzenes Unternehmen aufgrund seiner Expertise in verschiedenen Berei-
chen dem Prinzipal entsprechende Services zur Verfügung stellt. Ebenso kann es infolge 
von Umstrukturierungen zu Änderungen im Hinblick auf bereits erbrachte konzerninterne 
Dienstleistungen kommen. In diesen Fällen können ebenfalls Anpassungen der Vergü-
tungsstruktur und der zugrunde liegenden konzerninternen Verträge notwendig werden. Zu 
beachten ist hier, dass im Falle von konzerninternen Dienstleistungen – im Gegensatz zu 
der Verrechnung von Personalentsendungen – regelmäßig ein fremdüblicher Gewinnauf-
schlag festzulegen ist. Des Weiteren ist aus Verrechnungspreissicht sicherzustellen, dass 
alle relevanten Kosten im Rahmen der Dienstleistungsgebühr entsprechend berücksichtigt 
sind. Da die Steuerbehörden regelmäßig hinterfragen, ob konzerninterne Dienstleistun-
gen zu einem tatsächlichen Nutzen beim empfangenden Unternehmen führen, empfiehlt 
es sich, entsprechende Belege vorzuhalten, dass die Dienstleistungen tatsächlich und zum 
Vorteil des empfangenden Unternehmens erbracht wurden.

1.2.1.4 � Neukonzeption oder Anpassung des Verrechnungspreissystems
Umstrukturierungen beeinflussen die konzerninternen Liefer- und Leistungsbeziehungen 
und mithin die Ausgestaltung des Verrechnungspreissystems. Infolge von Umstruktu-
rierungen sind daher zunächst die neuen Funktions- und Risikoprofile sowie die Auf-
teilung der wesentlichen materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter bezüglich der 
einzelnen konzerninternen Transaktionen zu analysieren. Regelmäßig ist nach einer 
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Umstrukturierung, ausgehend von einer solchen Analyse, eine Anpassung oder auch 
Neukonzeption der bestehenden Verrechnungspreisrichtlinien gefordert.

Des Weiteren sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion auf OECD-Ebene 
zum Thema „Gewinnverschiebung“ unter dem Stichwort „BEPS“ (vgl. Kap. 5) sicherge-
stellt werden, dass das operative Geschäft die neue Struktur, so wie sie in den zugrunde 
liegenden schuldrechtlichen Verträgen zwischen den Konzerngesellschaften vereinbart 
wurde, auch tatsächlich umsetzt. Dies sollte durch geeignete Unterlagen und Nachweise, 
wie E-Mails, Präsentationen, Entscheidungsvorlagen etc., zumindest auf Nachfrage 
belegt werden können (vgl. Kap. 14).

1.2.1.5 � Implementierungsfragen
Ausgehend von einer ggf. notwendigen Anpassung oder Neukonzeptionierung des Ver-
rechnungspreissystems nach einer Umstrukturierung ergibt sich nachgelagert die Frage 
der operativen Implementierung sowie der Überprüfung des neuen Verrechnungs-
preissystems. Dabei lässt sich der Prozess ausgehend von einer Konzeptionierung der 
Richtlinie über die entsprechende Implementierung hin zu einer Überprüfung des ent-
sprechenden Verrechnungspreissystems in vier Phasen unterteilen:

•	 Prozessgestaltung
•	 Prozessimplementierung
•	 Dokumentation
•	 Review und Prüfung

Nach einer in Folge einer Umstrukturierung notwendigen Anpassung bzw. Neukonzep-
tionierung des Verrechnungspreissystems sind im Rahmen der Prozessgestaltung die für 
die Operationalisierung des Verrechnungspreissystems entscheidenden Prozesse festzu-
legen, beispielsweise mit Hinblick auf Workflows und Datenerfassung, dem eigentlichen 
Preissetzungsprozess sowie letztlich den Review- und Prüfungsprozessen in Bezug auf 
das neue Verrechnungspreissystem. Notwendige Änderungen des ERP-Systems sind 
ebenfalls entsprechend zu spezifizieren.

Der Prozessgestaltung nachgelagert ist es dann notwendig, im Rahmen der eigent-
lichen Prozessimplementierung das in Folge der Umstrukturierung geänderte oder neu 
aufgesetzte Verrechnungspreissystem zu operationalisieren. Mitarbeiterbezogen kön-
nen Schulungen mit Hinblick auf die neu aufzusetzenden Prozesse notwendig werden. 
Prozess- bzw. systemseitig müssen dann die neu aufgesetzten konzerninternen Trans-
aktionen implementiert und gesteuert sowie die entsprechenden IT-Systeme aufgesetzt 
und getestet werden. Damit ein fortlaufender Buchungsprozess gewährleistet werden 
kann, sollte dies im Einklang mit der Umstrukturierung erfolgen. Nach der Implemen-
tierung der dem neuen Verrechnungspreissystem zugrunde liegenden Prozessen ist die 
Erstellung der Verrechnungspreis- bzw. Prozess-Richtlinie sowie das Anpassen bzw. 
Aufsetzen konzerninterner Verträge angezeigt. In diesem Kontext ist zu überprüfen, ob 
zivilrechtliche Ausgleichsansprüche entstehen (vgl. Kap. 9 zu Ausgleichsansprüchen 
aus Vertriebsverträgen).

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_14
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_9
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Um nach einer Umstrukturierung ein sauber implementiertes und prüffähiges Verrech-
nungspreissystem sicherzustellen, ist schließlich die Auswertung und Prüfung der neu 
implementierten Verrechnungspreis-Prozesse entscheidend. So sollte die neue Verrech-
nungspreisstruktur beispielsweise durch eine Gegenüberstellung der tatsächlich erzielten 
Finanzergebnisse der jeweiligen Transaktionspartner und den im Rahmen der neu auf-
gesetzten Verrechnungspreispolitik festgelegten Margen erfolgen und, sofern notwendig 
und im Rahmen der konzerninternen Verträgen verankert, Jahresendanpassungen festge-
legt werden.

1.2.1.6 � Dokumentationspflichten
Letztlich ergibt sich durch die Umstrukturierung die Notwendigkeit laufende Verrech-
nungspreisdokumentationen anzupassen, sodass insbesondere das neue Funktions- und 
Risikoprofil sowie ggf. geänderte Liefer- und Leistungsflüsse und die entsprechen-
den ökonomischen Analysen berücksichtigt werden. Des Weiteren gilt es, Aufzeich-
nungen der Umstrukturierung selbst zu erstellen: Da Umstrukturierungen regelmäßig 
einen außergewöhnlichen Geschäftsvorfall i. S. v. § 3 Abs. 2 Gewinnabgrenzungsauf-
zeichnungsverordnung (GAufzV) darstellen, sind diese zeitnah zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist der Betriebsprüfung auf Anfrage innerhalb von 30 Tagen vorzule-
gen. Gemäß § 3 Abs. 1 GAufzV gelten Aufzeichnungen als zeitnah erstellt, wenn sie im 
engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall, d. h. innerhalb von 6 Mona-
ten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem sich der Geschäftsvorfall ereignet hat, 
gefertigt werden (s. Kap. 14 zur Dokumentation von Umstrukturierungen insbesondere 
beim Vorliegen einer Funktionsverlagerung sowie § 90 Abs. 3 S. 9 AO).

1.2.2	� Ergänzende allgemeine steuerliche Themen

Neben originär verrechnungspreisspezifischen Themen beeinflussen Umstrukturierun-
gen eine Vielzahl weiterer allgemeiner steuerlicher Themen, wie die Abb. 1.4 illustriert. 
Die Abbildung illustriert die Themenbereiche, die in der Praxis bei Umstrukturierungen 
immer wieder relevant sind. Gleichwohl kommt ihr nur exemplarischer Charakter zu. 
Aus systematischen Gründen orientiert sich die Übersicht an der beschränkten und unbe-
schränkten Steuerpflicht für ertragssteuerliche Zwecke an sonstigen Steuerarten sowie an 
indirekten Steuern.

Die folgende kursorische Übersicht kann nur einige Merkposten liefern, für Details 
sei auf die einzelnen Kapitel dieses Buches verwiesen. Weitere Ausführungen finden sich 
insbesondere in Handbüchern und Kommentaren zum internationalen Steuerrecht, bei-
spielhaft in Jacobs (2016).

1.2.2.1 � Ertragssteuer: Unbeschränkte Steuerpflicht
Durch Umstrukturierungen können sich unbeschränkte Steuerpflichten von Körperschaf-
ten nach § 1 KStG ergeben, so eine Körperschaft ihren Sitz oder ihren Ort der Geschäfts-

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_14
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leitung in Deutschland begründet. Gleichermaßen kann eine unbeschränkte Steuerpflicht 
zur Gänze entfallen, so weder Sitz noch Ort der Geschäftsleitung nach der Umstrukturie-
rung im Inland belegen sind. Die Folge einer unbeschränkten Steuerpflicht ist zunächst, 
vorbehaltlich einer Beschränkung durch Doppelbesteuerungsabkommen (§ 2AO), eine 
Besteuerung des Welteinkommens. Eine beschränkte Steuerpflicht nach § 2 Nr. 1 KStG 
ergibt sich, so eine Körperschaft weder Sitz noch Ort der Geschäftsleitung hat, sie aber 
inländische Einkünfte erzielt i. S. d. § 49 EStG. Vor allem dürfte dies für Betriebsstätten 
relevant sein. Verbunden mit der Begründung einer unbeschränkten oder auch beschränk-
ten Steuerpflicht im Inland ergeben sich steuerliche Pflichten, insbesondere die Pflicht 
zur Abgabe einer Steuererklärung (§ 149 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 31 KStG) sowie die 
Pflicht zur Entrichtung der Steuer – sofern keine Quellenbesteuerung und somit Abgel-
tungswirkung eintritt (siehe unter „Beschränkte Steuerpflicht“).

Durch Umstrukturierungen ergibt sich die Möglichkeit Steuersatzgefälle zu nutzen. 
Die Abb. 1.5 zeigt eine Übersicht des BMF (2014) zur Unternehmensbesteuerung in 
2013. Zugrunde gelegt ist die tarifliche Belastung des Gewinns von Kapitalgesellschaf-
ten in Prozent unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern, Gewerbesteuern und 
vergleichbaren anderen Steuern. Die Übersicht zeigt, dass ausgehend von Umstrukturie-
rungen z. T. erhebliche Steuereffekte eintreten können. Neben den üblichen Steuerregi-
men sind steuerbegünstigte Zonen zu berücksichtigen, wie die steuerbegünstigte Zone 

Weitere 
materiell- 

steuerrecht-
liche Themen 

Ertrags-
steuer: 

Beschränkte 
Steuerpflicht 

Indirekte 
Steuern 

Ertrags-
steuer: 
Unbe-

schränkte 
Steuerpflicht 

Sonstige 
Steuerarten 

Abb. 1.4   Steuerliche Themen bei Umstrukturierungen. (Quelle: Eigene Darstellung)
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am Eingang des Panama-Kanals (Aguilar, 2008), Steuervorteile in Uruguay insbesondere 
für Dienstleister wie Callcenter (OECD & ECLAC, 2014) oder auch Steuerbefreiungen 
(sog. Offshore Tax Exemptions) in Hongkong, die ausländischen Unternehmen unter 
bestimmten Voraussetzungen gewährt werden können (s. Hongkong, 2010).

Die Grenze der Nutzung von Steuervorteilen ist in Kap. 13 dargestellt und eine mögli-
che Umkehrung der Effekte ist in Kap. 2 am Xerox-Beispiel erläutert. In Kap. 13 werden 
ferner die Problemkreise der „Hinzurechnungsbesteuerung“, der Untergang von Verlust-
vorträgen i. S. d. § 8cKStG sowie die künstliche Gestaltung nach § 42 AO erläutert. Das 
UmwStG verfolgt darüber hinaus das Ziel, ausgehend vom UmwG bei Verschmelzun-
gen, Abspaltung, Formwechseln oder Einbringungen, eine Aufdeckung stiller Reserven 

Abb. 1.5   Vergleich Unternehmensbesteuerung. (Quelle: BMF 2014)

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_13
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_13
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zu vermeiden und Gesamtrechtsnachfolgen zu ermöglichen. Kap. 3 macht hierzu Aus-
führungen aus gesellschaftsrechtlicher Sicht. Für dezidiert steuerrechtliche Fragestellung 
sei auf das Lehrbuch von Brähler (2014) verwiesen.

1.2.2.2 � Ertragssteuer: Beschränkte Steuerpflicht
Umstrukturierungen können dazu führen, dass Betriebsstätten entstehen und somit eine 
beschränkte Steuerpflicht mit den inländischen Einkünften begründet wird („Territori-
alprinzip“): Entweder in Deutschland für eine ausländische Gesellschaft oder für eine 
deutsche Gesellschaft im Ausland (vgl. § 2 Nr. 1 KStG i. V. m. § 49 EStG). Die Frage, 
ob im konkreten Fall eine Betriebsstätte vorliegt, ist in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Doppelbesteuerungsabkommen (§ 2 AO) sowie den lokalen Normen (für Deutsch-
land § 12 AO) zu beurteilen. Verwiesen sei ferner auf die aktuelle BEPS-Diskussion auf 
Ebene der OECD zu einem multilateralen Abkommen, was die Betriebsstättenbegrün-
dung einheitlich definieren soll (vgl. Kap. 11). Doppelbesteuerungsabkommen regeln 
ausgehend von der sachlichen und persönlichen Anwendbarkeit des Doppelbesteue-
rungsabkommens sowie der Zuordnung der Ansässigkeit, welches Land ein Besteue-
rungsrecht an dem steuerlichen Gewinn der Betriebsstätte hat („Verteilungsnorm“).

Denkbar ist eine Verteilungsnorm, die beiden Staaten ein Besteuerungsrecht einräumt. 
Dies kann zu einer Doppelbesteuerung führen: Sofern dasselbe Steuerobjekt in mehre-
ren Staaten im selben Zeitraum für die gleiche Steuerart zur Steuerzahlung verpflichtet 
ist und ferner dasselbe Steuersubjekt vorliegt, spricht man von Doppelbesteuerung (vgl. 
Krause, 2003). Mit Blick auf das Steuersubjekt ist zwischen juristischer und wirtschaftli-
cher Doppelbesteuerung zu unterscheiden. Bei der juristischen Doppelbesteuerung liegt 
Steuersubjektidentität mit Blick auf die juristische Person vor. Bei der wirtschaftlichen 
Doppelbesteuerung liegt keine juristische Identität des Steuersubjekts vor, wohl aber 
eine wirtschaftliche Verbindung – etwa weil beide Transaktionspartner zum selben Kon-
zern gehören. Denkbar sind typische Verrechnungspreisfälle in denen zwei verbundene 
Unternehmen in zwei Staaten Einkünfte erzielen und im Leistungsaustausch miteinan-
der stehen. Wenn die jeweiligen Staaten die Leistung unterschiedlich beurteilen, kann es 
auch hier zu einer Doppelbesteuerung kommen. Wenn z. B. ein Unternehmen in Land A 
Waren an ein verbundenes Unternehmen in Land B verkauft und Land A einen Verrech-
nungspreis von 100 für angemessen hält, Land B hingegen nur 80 akzeptiert, steht einem 
Ertrag von 100 in Land A ein Betriebsausgabenabzug von 80 in Land B gegenüber. Der 
Betrag von 20 wird mithin einmal besteuert und einmal nicht zum Steuerabzug zugelas-
sen, sodass auch hier faktisch eine Besteuerung entsteht.

Doppelbesteuerungsabkommen bieten häufig die Möglichkeit, eine eintretende Dop-
pelbesteuerung im Wege von Verständigungsverfahren bilateral zu lösen (vgl. Artikel 
25 des OECD-Musterabkommens). Bei einem Verständigungsverfahren einigen sich die 
Staaten ohne Beisitz des Steuerpflichtigen auf einen angemessenen Preis bzw. ersuchen 
eine Einigung (vgl. Lühn & Siemers, 2009 für einen Überblick der Rechtsgrundlagen 
eines Verständigungs- oder Schiedsverfahrens). Unilaterale Maßnahmen eines Staates 
sind hingegen die Freistellung der Besteuerung in einem Staat, die Anrechnung der in 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_11
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dem anderen Staat gezahlten Steuer auf die Steuer in dem betrachteten Staat und der 
Abzug, wonach die im anderen Staat entrichtete Steuer die Bemessungsgrundlage im 
Inland verringert (vgl. § 26 KStG i. V. m. § 34c EStG) (vgl. Krause, 2003). Im Rahmen 
der Vermeidungsnormen geben Doppelbesteuerungsabkommen vor, wie im nationalen 
Recht – also unilateral – eine Doppelbesteuerung zu vermeiden ist.

Bei beschränkter Steuerpflicht folgt entweder die Veranlagungspflicht verbunden mit 
der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung und der Entrichtung der Steuer oder aber 
eine Quellenbesteuerung durch den Leistungsempfänger, der die Steuer auf das Leis-
tungsentgelt (an der Quelle) einbehalten und für den Leistungserbringer abführen muss. 
Quellensteuern entfalten regelmäßig eine abgeltende Wirkung, d. h., es erfolgt keine 
darüber hinausgehende Veranlagung. Zu beachten ist, dass eine die Quellensteuer aus-
lösende beschränkte Steuerpflicht nicht nur bei Betriebsstätten entstehen kann, sondern 
auch bei schlichter Leistungserbringungen, abgerechnet über Lizenzen, Dividenden und 
Zinszahlungen, aber auch Gebühren für Managementdienstleistungen. Die Anpassung 
des Verrechnungspreissystems z. B. auf Lizenzmodelle kann somit Quellenbesteuerung 
auslösen.

	 Im Rahmen von Umstrukturierungen ist es ratsam zu prüfen, ob ein Doppel-
besteuerungsabkommen besteht und welche Regelungen es vor allem im 
Hinblick auf die Bereiche Verständigungsverfahren, Quellenbesteuerung und 
Betriebsstättenabgrenzung enthält. Das Vorliegen eines Doppelbesteuerungs-
abkommens kann die Rechtssicherheit auf dem Gebiet der Besteuerung erhö-
hen. Eine Übersicht der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen von 
Deutschland bietet das BMF (2015).

1.2.2.3 � Indirekte Steuern
Bei der Neuordnung der Leistungsströme im Rahmen einer Umstrukturierung sind 
Umsatzsteuer- und Zollaspekte zu beachten. Im Bereich der Umsatzsteuer stellen sich 
die Fragen, ob die Lieferungen und sonstigen Leistungen weiterhin im Inland steuerbar 
bzw. nicht steuerbar sind und ob Steuerbefreiungen vorliegen sowie anschließend, wie 
die Bemessungsgrundlage und der Steuersatz zu ermitteln ist, wann die Steuer entsteht, 
wer Steuerschuldner ist sowie ob ein Vorsteuerabzug gewährt werden kann. Zudem erge-
ben sich organisatorische Aspekte, wie notwendige Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Registrierungen in den jeweiligen Ländern (§ 149 Abs. 1 S. 1 AO, § 150 Abs. 1 S. 3 AO, 
§ 167 Abs. 1 S. 1 AO i. V. m. § 18 Abs. 1 und UStG). Kap. 15 stellt wesentliche umsatz-
steuerliche Themen bei Umstrukturierungen dar. Aus Zollperspektive sind regelmäßige 
Anmeldungen zu berücksichtigen, Unterschiede in Zolltarifen und -sätzen als auch die 
damit verbundene Anwendbarkeit von bestehenden Zollpräferenzabkommen zu beurtei-
len. Für weitere zollrechtliche Ausführungen sei auf Thoma et al. (2015) verwiesen.

1.2.2.4 � Sonstige Steuerarten
Neben der Ertragssteuer und den indirekten Steuern sind Interdependenzen mit weiteren 
Steuerarten wie z. B. der Gewerbesteuer als Objektsteuer (§ 2 Abs.1 GewStG) oder der 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09026-5_15

